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 Beschlussempfehlung und Bericht
 des Innenausschusses (4. Ausschuss)

 zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
 – Drucksache 16/9058 –

 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Heimkehrerstiftungs-
 aufhebungsgesetzes

 A.  Problem

 Durch  Artikel  3  des  Heimkehrerstiftungsaufhebungsgesetzes  wurde  das  Heim-
 kehrerentschädigungsgesetz  erlassen.  Gesetzlich  vorgesehener  Termin  für  des-
 sen  Inkrafttreten  ist  gemäß  Artikel  5  Satz  2  des  Heimkehrerstiftungsaufhe-
 bungsgesetzes  der  1.  Januar  2009.  Angesichts  des  hohen  Alters  des  begünstigten
 Personenkreises  wird  dieser  Termin  der  persönlichen  Situation  der  Antragsbe-
 rechtigten nicht gerecht.

 B.  Lösung

 Der  Termin  für  das  Inkrafttreten  des  Heimkehrerentschädigungsgesetzes  wird
 vom 1.  Januar 2009 auf den 1. Juli 2008 vorgezogen.

 Einstimmige Annahme des Gesetzentwurfs

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen

 Für  den  Bund  entsteht  im  Haushaltsjahr  2008  ein  außerplanmäßiger  Mittelbe-
 darf  in  Höhe  der  für  die  Leistungsgewährung  nach  dem  Heimkehrerentschädi-
 gungsgesetz  erforderlichen  Zweckmittel  von  voraussichtlich  15,8  Mio.  Euro.
 Der  Mittelbedarf  im  Haushaltsjahr  2009  reduziert  sich  entsprechend  auf  noch
 rund 1 Mio. Euro.

 E.  Sonstige Kosten

 Keine

 F.  Ergebnis der Bürokratiekostenmessung

 Durch  die  frühere  Inkraftsetzung  des  Heimkehrerentschädigungsgesetzes  ent-
 stehen keine zusätzlichen Bürokratiekosten.
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Beschlussempfehlung

 Der Bundestag wolle beschließen,

 den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/9058 unverändert anzunehmen.

 Berlin, den 28. Mai 2008

 Der Innenausschuss

 Sebastian Edathy
 Vorsitzender

 Günter Baumann
 Berichterstatter

 Gerold Reichenbach
 Berichterstatter

 Dr. Max Stadler
 Berichterstatter

 Jan Korte
 Berichterstatter

 Wolfgang Wieland
 Berichterstatter



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/9318
Bericht  der  Abgeordneten  Günter  Baumann,  Gerold  Reichenbach,  Dr.  Max  Stadler,
 Jan Korte und Wolfgang Wieland
 1.  Überweisung

 Der  Gesetzentwurf  auf  Drucksache  16/9058  wurde  am
 8.  Mai  2008  in  der  160.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages
 an  den  Innenausschuss  federführend  sowie  an  den  Rechts-
 ausschuss  und  den  Haushaltsausschuss  gemäß  §  96  GO-BT
 zur Mitberatung überwiesen.

 2.  Voten der mitberatenden Ausschüsse

 Der  Rechtsausschuss  hat  in  seiner  102.  Sitzung  am  28.  Mai
 2008  einstimmig  empfohlen,  den  Gesetzentwurf  auf  Druck-
 sache 16/9058 anzunehmen.

 Der  Haushaltsausschuss  wird  seinen  Bericht  gemäß  §  96
 GO-BT gesondert abgeben.

 3.  Beratungen im federführenden Ausschuss

 Der  Innenausschuss  hat  den  Gesetzentwurf  in  seiner  68.  Sit-
 zung  am  28.  Mai  2008  abschließend  beraten  und  empfiehlt
 die  Annahme  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  CDU/CSU,
 SPD,  FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.
 Berlin, den 28. Mai 2008
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